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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1938

Norm

UWG §16

Rechtssatz

Einem Mitbewerber, der seine Klageberechtigung lediglich auf § 14 UWG stützt, steht nicht das Recht zu, Schadenersatz

zu begehren. Einen Anspruch auf Schadenersatz hat nur der, der durch die Wettbewerbshandlung unmittelbar

beeinträchtigt wurde.
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